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Klaus Holzkamp

Worauf bezieht sich das Begriffspaar
»restriktive/verallgemeinerte Handlungsfähigkeit«?

Zu Maretzkys vorstehenden »Anmerkungen«

Ich war nach der Lektüre von Maretzkys Kritik an dem Konzept »restriktive/
verallgerneinerte Handlungsfähigkeit« ziemlich erschrocken darüber, welche

Ungereimtheiten, Unsinnigkeiten und Abstrusitäten man aus meinen darauf be-

zogenen Darlegungen herauslesen kann. Falls ich nicht einfach akzeptieren
will, daß Derartigestatsächlich in meinem Text steht (und dies vor M. nur nie-
mandem aufgefallen ist), muß ich versuchen, mir darüber klar zu werden, durch

welche grundlegenden Ansatzfehler sich M. den Zugang dazu verbaut hat.
Damit sehe ich mich zugleich vor der Frage, wieweit ich durch Unklarheiten -
meines Konzepts bzw. der darum kreisenden Formulierungeneine solche Fehl-

rezeption selbst begünstigt haben könnte.
Das Begriffspaar »restriktive/verallgemeinerte Handlungsfähigkeit« wurde

von mir innerhalb des übergreifenden Argumentationsgangs von GdP in einem

ganz bestimmten Kontext eingeführt: Es stellt nämlich eine begriffliche Diffe-

renzierung im Zusammenhang der Vermittlungsebene »subjektiver Handlungs-
gründe« dar, mit welcher vom verallgemeinerten Subjektstandpunkt (also »je
meinem« Standpunkt) aus eine verschiedenen Erscheinungsformen von Hand-
lungsproblematiken und -konflikten inhärente widersprüchliche Begründungs-

konstellation aufgewiesen werden soll: Es geht hier darum, auf dem Hinter-
grund auf Verfügungserweiterung gerichteter »verallgemeinerter Handlungs-
fähigkeit« die »restriktive Handlungsfähigkeit« als »subjektiv 'begründete’ Alter-

native« des Versuchs der Überwindung von Einschränkungen der Handlungs-
fähigkeit »ohne Verfügungserweiterung also im Rahmen der bestehenden Hand-
lungsmöglichkeiten, damit Machtverhältnisse« zu verdeutlichen (GdP, S. 372,

s.u.). Die benannten Rezeptionsschwierigkeiten M.s rühren nun m.E. daher,

daß er den »Begründungsdiskurs« als spezifischen Kontext des Begriffspaars
»restriktive/veraligemeinerte Handlungsfähigkeit« nicht identifiziert hat oder

vernachlässigen zu können meinte. So benutzt er das Begriffspaarin »entspezifi-
zierter« Weise und wendet es »dekontextualisiert« — nur orientiert an derallge-

meinen Wortbedeutung — auf unterschiedlichste Erscheinungen an. Dies
schließt bei M. eine quasi »realistische« Umdeutung des Begriffspaars ein: Es
wird übersehen, daß »restriktive Handlungsfähigkeit« als — aufgrundderAlter-
native »verallgemeinerter Kandlungsfähigkeit« erfahrbare — widersprüchliche
Lebensthematik innerhalb »je meines« subjektiven Möglichkeitsraums im

Medium von Handlungsbegründungen gemeint ist und so getan, als ob damit
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vom Außenstandpunkt in verschiedenen historischen Konstellationen »restrik-
tiv« bzw. »verallgemeinert« handelnde Menschen angesprochen sind. Von da

aus sind dann die jeweiligen Fehldeutungen des Begriffspaars präformiert und

besteht eine besondere Bereitschaft, gewisse Einzelformulierungen in GdP, in
denen der genannte Kontext des Begründungsdiskurses nicht eigens angespro-
chen ist, als Zeugen für die eigene »kontextfreie« Argumentation anzuführen
und daraus die Kritik zu begründen.

Nicht eine bestimmte Menschengruppe(etwa »Unterdrückte«) sondern »je ich«
als Subjekt der Alternative »restriktive/verallgemeinerte Handlungsfähigkeit«

Nach M.s Auffassung wird das Begriffspaar »restriktive/ verallgemeinerte

Handlungsfähigkeit« von mir »vornehmlich in Hinblick auf die subjektiven Ent-

wicklungsmöglichkeiten der Unterdrückten in der Klassengesellschaft, insbe-
sondere der kapitalistischen, diskutiert. Zumindestist von der Handlungsfähig-

keit der Herrschenden nicht die Rede, sondern nur von der Handlungsalter-

native der Beherrschten, entweder die gegebenen Machtverbältnisse zu dulden
(restriktive Handlungsfähigkeit) oder gegen sie aufzubegehren (verallgemeiner-

te Handlungsfähigkeit]« (S.20f.). In dieser Deutung (die M.in seinen weiteren

Ausführungen ohne Einschränkungen durchhält) ist insofern vom Kontext der
»Handlungsgründe« abgesehen, als es hier nicht um die Aufschlüsselung »je
meiner« widersprüchlich-restriktiven Handlungsbegründungen geht, sondern
vom Drittstandpunkt nur eine bestimmte Gruppe, nämlich die der »Unterdrück-
ten« durch die Alternative »restriktive/verallgemeinerte Handlungsfähigkeit«

gekennzeichnetsein soll — so daß »ich«, sofern ich mich nichtals dieser Gruppe
zugehörig betrachte, das Begriffspaar nicht auf meine subjektive Befindlichkeit
beziehen könnte. — Ist nun die benannte Einschränkung der Anwendung des
Begriffspaars auf »Unterdrückte« o.ä. lediglich ein Mißverständnis M.s oder
schon in meinem Text angelegt?

Der Anlaß für die geschilderte Einschätzung M.s sind offensichtlich be-

stimmte Formulierungen in GdP, in denen von »Herrschenden«, »Beherrsch-
ten«, »Kapitalisten«, »Ausgebeuteten« usw, die Rede ist, Von da aus mag es

manchem naheliegen,die »Herrschenden«etc. als konkreten Personenkreis zum

Ursprung der »Unterdrückung« zu erklären, sodaß als diejenigen, die die Unter-
drückung »dulden« oder »gegen sie aufbegehren«, nur Angehörige der Gruppe

der »Unterdrückten« übrigzubleiben scheinen. Tatsächlich sind aber im Zusam-
menhang marxistischer Gesellschaftstheorie Begriffe wie die »Herrschenden«,
die »Beherrschten«, die »Kapitalisten«, die »Ausgebeuteten« etc. nicht auf

konkrete Individuen zu beziehen, sondern bezeichnen lediglich »Charakter-

masken«, »Individualitätsformen« o.ä. als Personifikationen bestimmter Instan-

zen innerhalb der kapitalistischen Klassenrealität. Demgemäßist in GdP häufig
(und vielleicht weniger mißverständlich) auch von »Herrschaftsverhältnissene,
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»Herrschaftsinstanzen« o.ä. die Rede. Entsprechend ist darauf hingewiesen, daß

die politisch-ideologischen Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft »in viel-
fältigen Erscheinungsformen und Brechungenbereits inden alltäglichen’ Infra-
strukturen der unmittelbaren Lebenspraxis enthalten« sind, »wobei auch die In-

stanzen, durch welche hindurch die herrschenden Interessen an der Erhaltung

bestehender Machtverhältnisse dem Individuum gegenüber zur Geltung ge-
bracht sind, vielfältig vermittelt und gebrochen in Bedeutungszusammenhängen,

die scheinbar nur Handlungsmöglichkeiten zur Daseinsbewältigung und Be-
dürfnisbefriedigung in unmiitelbaren sozialen Bezügen enthalten, in Erschei-
nung treten können« (GdP,S. 372). Dies bedeutet aber, daß die konkreten Indi-

viduen — einerlei welche »Lage/Position« sie auch einnehmen (vgl. GdP,
8. 358£f) — notwendig den »gesellschaftlichen Verhältnissen« (samtihrer Per-

sonifikationen) aufder Subjektseite gegenüber stehen: Auch Manager oder An-
teilseigener, auch »Krupp« oder »Flick«, leben unter bürgerlichen Verhältnissen
und sind von ihrer »Position« aus deren Widersprüchen ausgesetzt: auchin ihren
Lebenskonflikten ist dementsprechend unserer Konzeption nach dieAlternative
restriktiver oder verallgemeinerter Handlungsbegründungen — damit auch die

Problematik »restriktiver« Begründetheit eigener Verfügungserweiterung durch

Kontrolle über andere (vgl. GdP, etwa S. 375) — in spezifischer Weise enthalten

bzw. abgewehrt. Wir müssen demnach keineswegs, bevor wir unsere Begriff-

lichkeit den Individuen zur Klärungihrer subjektiven Lebenspraxis in die Hand

geben, erst einmal einen bestimmten Personenkreis, nämlich die »Herrschenden«,
aussortieren — dies wäre ja überdies auch deswegen ziemlich schwierig, weil
die Frage, wer eigentlich in welcher Weise an der Kapitalherrschaft teilhat (z.B.
leitende Angestellte ja oder nein?) »Klassenanalytisch« noch ziemlich ungeklärt

ist. Unsere subjektwissenschaftliche Kritik an den ausgrenzenden »Menschen-
einteilungen«dertraditionellen Psychologie (vgl. etwa Holzkamp 1985) ist mit-

hin auch an dieser Stelle nicht durch eine als Anwendungskriterium für das Kon-
zept»restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit« benötigte Einteilung von
Menschen in »Herrschende« und »Beherrschte« suspendiert.

»Restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit«: Keine intersubjektive »Typo-

logie« sondern eine intrasubjektive Handlungsalternative

Ausdenletzten Darlegungen geht schon hervor, daß nicht nur die Vorstellung,

bestimmte Menschengruppen seien als Anwendungsfälle des Begriffspaars
»restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit« auszugrenzen, sondern auch

jeder Versuch,das Begriffspaarselbst als Kriterium für die Einteilung von Men-
schen, nunin »restriktiv« und »verallgemeinert« Handlungsfähige, zu benutzen,
total an der Sache vorbeigehen muß. Gerade diese Sichtweise ist aber — dies

eine weitere Facette der Dekontextualisierung — M. offensichtlich selbstver-

ständlich, so, wenn er etwa auf $.22 schreibt, im Spätstadium der Urgesellschaft
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gehe »das Streben in Richtung auf “Verfügungserweiterung’ ... gerade von
denen aus,die die bisherige Gleichheitalleı beseitigen und sich zu Herren über

jene Mehrheit dann Unterdrückter machen wollen«. So ist es für ihn nur folge-
richtig, dieses Begriffspaar durchgehend als »Typologisierung« zu mißdeuten
und sogar mit Webers »Idealtypus« in Verbindung zu bringen (vgl. etwa S.25

und 8.34). Durch ein derartiges Vorurteil ist M. blind gegenüber dem wirk-
lichen Argumentationsgang in GdP, damit auch gegenüberden vielfältigen Aus-
sagen, in denen vor solchen »realistischen« Zuordnungen ausdrücklich gewarnt

wird, z.B. mit dem Hinweis, daß die Art der Wahl zwischen der Alternative »re-

striktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit« nicht »Menschen« charakteri-
siere, sondern »bestimmte aktuelle Sitwationen«, daß diese Alternative sich also

»prinzipiell jedem Menschen immer wieder« stelle, »nämlich stets dann, wenn

aufgrund einer aktuellen Einschränkung/Bedrohung der Handlungsfähigkeit
die subjektive Handlungsnotwendigkeit zur Überwindung der Bedrohung be-
steht« (GdP, S. 370). Man sollte derartige Bestimmungenso ernst wie möglich

nehmen, also den analytischen Wert des Begriffspaars »restriktive-verallgemei-
nerte Handlungsfähigkeit« nicht dadurch in Frage stellen, daß man gemäß gängi-

gen Denkweisen die Tendenz zu »restriktiver« bzw. zu »verallgemeinerter«
Handlungsfähigkeit unterschiedlichen Menschen(die dann wo möglich nochals
»Opportunisten« bzw. »Widerständler« o.ä. etikettiert werden) attribuiert und so
in der Tat die intrasubjektive Handlungsalternative in eine beliebige Menschen-

einteilung verwandelt.

Aus der Eliminierung des Kontextes subjektiver Handlungsbegründungen
und Umdeutung in eine interpersonale Typologie versteht sich auch M.s Kritik,
das Begriffspaar »verallgemeinerte/restriktive Handlungsfähigkeit« sei ein due-
listisches Konzept, in dem dialektische Vermittlungen unerfaßbar würden, o.ä.
(vel. etwa S.23 und $.25). Solche Einwände scheinen nur dann der. Möglichkeit

nachsinnvoll zu sein, wenn man die Funktion dieses Begriffspaars als analyti-

sches Konzept zur Aufschlüsselung der bestimmten Begründungsmustern inhä-
renten Bewältigungs- und Abwehriormen verkennt. Die prinzipielle Lebens-

problematik, die damit konzeptualisiert werden sollte, ist der Umstand, daß

unter den Vorzeichen der »Bedrohtheitszentierung« mit kurzschlüssigen, »re-
striktiven« Begründungsfiguren im Versuch der Lebensbewältigung /Bedrohungs-

abwehr in widersprüchlicher Weise gleichzeitig die eigenen, verallgemeiner-

baren Lebensinteressen verletzt werden können. Damitist also eine bestimmte
Richtung der Lebensbewältigung, der Versuch eines Arrangements mit den

herrschendenInstanzen in Verdrängungder darin liegenden selbstschädigenden
Konsequenzen gemeint. Die Alternative dazu ist die der bewußten Reflexion die-
ser Konsequenzen, um wo möglich in Überwindung der Abhängigkeit die

Selbstschädigung vermeiden zu können, Zwischen diesen beiden Begründungs-

figuren kann es naturgemäß keine Übergänge und Vermittlungen geben. Dar-
über hinaus würde aber auch schon die Zielsetzung, zwischen der »restriktiven«
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und der »verallgemeinerten« Alternative irgendwelche Zwischenformenfinden

zu wollen, der analytischen Funktion des Begriffspaars »restriktive-verallge-
meinerte Handlungsfähigkeit« widerstreiten: Der ihnen inhärente restriktiv-
selbstschädigende Charakter ist meinen jeweiligen Handlungsbegründungenja

nicht auf die Stirn geschrieben. Es ist vielmehr, {wie wir in unterschiedlichen

Zusammenhängen aufgewiesen haben), mit mannigfachen Abwehrbewegungen

und Verleugnungsmechanismen zu rechnen, in welchen ich mir — etwa durch

»deutende« Realitätsausklammerung, Verkürzung der Emotionalität auf bloße
»Innerlichkeit«, »motivationsförmige« Verinnerlichung von äußerem Zwang,
etc, (vgl. GdP, S. 383ff und $. 402£f} — als Widerspruchsausklammerung und

Konfliktvermeidung die Schädigung meiner eigenen Lebensinteressen ver-
hehle. So gesehen wäre eine Begrifflichkeit, in welcher Übergänge oder

Vermittlungen zwischen »selbstschädigenden« und »verallgemeinerbaren« Be-
gründungsfiguren zugelassen sind, weniger ein Mittel zur Durchdringung
meiner Abwehr- und Verleugnungsstrategien, sondern — indem ich mir damit

vormachen kann, daß mein Handeln, was ich auchtue, wenigstens ein bißchen

in meinem Interesse sein wird — ein Mittel zu deren Stützung — womit ich
meine Bedingungsverfügung/ Lebensqualität nicht erweitern muß, sondern alles
beim alten lassen kann. (Von da aus verdeutlicht sich, warum Freud, wenn er

den therapeutischen Fortschritt der Bewußtmachung frühkindlicher Konflikt-

voraussetzungen — »wo Es ist soll Ich werden« — nicht seibst sabotieren wollte,

die Möglichkeit, daß die Ödipuskonstellation in einem bestimmten Falle nicht
verdrängt wordenist, sondern gar nicht vorgelegen haben mag, innerbalb seines
Begriffssystems nicht zulassen konnte).

Um von da aus die im Konzept der »restriktiven/verallgemeinerten Hand-
lungsfähigkeit« implizierten Begriffsverhältnisse (auch zur Korrektur und Präzi-
sierung mancher unsererfrüheren Formulierungen) prinzipiell auf den Punkt zu
bringen: »Widerspruchsverhältnisse« bestehen unserer Konzetion nach nicht
zwischen »restriktiver« und »verallgemeinerter Handlungsfähigkeit«. Vielmehr

ist die Begründungsstruktur der »restriktiven Handlungsfähigkeii«, da hier im
restriktiven Rahmen des Arrangements mit herrschenden Kräften oder Vorstel-

lungen der Versuch einer Konfliktbewältigung nur um den Preis der Selbstschä-
digung/»Selbstfeindschaft« möglich ist, in sich widersprüchlich. Hier wird
nämlich durch die Befangenheit in herrschenden Denk- und Praxisformen eine

Problembewältigung auf Kosten anderer angestrebt, durch welche ich — da an

der Aushöhlung unserer gemeinsamen Basis der Verfügungserweiterung aktiv
beteiligt — »lerztlich an meiner eigenen Unterdrückung durch die Herrschenden

partizipiere« (GdP, S. 378, vgl. dazu 376ff). »Verallgemeinerte Handlungsfähig-
keit« ist dabei die Alternative, die immer dann hervortritt, wenn mir der restrik-
tiv-selbstschädigende Tharakter einer Begründungsfigur deutlich wird: Meine
blinde Involviertheit in solche restriktiven Denkweisen und Praxenist für mich

nur soweit durchschaubar, wie die Perspektive von deren Überwindbarkeit in
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verallgerneinerten Bewältigungsformen für mich — wenn schon (noch) nicht
realisierbar — sodoch wenigstens »denkbar« ist (vgl. dazu auch Osterlkamp

1990).

Der Prozeßtyp des Verhältnisses »restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähig-

keit«: Nicht die gesellschaftlich-historische Bewegung, sondern die individuelle
Lebenspraxis/Biographie

Die bisher herausgehobenen Aspekte der Dekontextualisierung des Begriffs-
paars »restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit« kumulieren in einem

Mißverständnis, das geradezu den Generalnenner der gesamten Ausführungen

M.s darstellt: Der Vorstellung, der »Ort«, an welchem restriktiv-verallgemei-

nerte Handlungsfähigkeit meiner Meinung nachstatthaben soll, sei der gesell-

schaftlich-historische Prozeß. So hebt seine Kritik bereits mit dem versuchten
Nachweis an, daß das Begriffspaar »restriktive-verallgemeinerte Handliings-
fähigkeit« zur Kennzeichnung des Übergangs von der Spätperiode der Urgesell-

schaft zur Klassengesellschaft — da hier der Fortschritt gerade von denen, die
andere für ihre Zwecke instrumentalisieren wollten, ausgegangen sei — aber
gänzlich ungeeignet wäre (S.21ff.). Des weiteren versucht er etwa nachzuweisen,

daß das Verhältnis der Interessen der »Beherrschten« und der »Herrschenden«in

der Aufstiegsphase und in der Verfallsphase der Klassengesellschaft bzw. des

Kapitalismus unterschiedlich bestimmt werden müsse, usw. usw. Daraus zieht

er dann die verallgemeinerte Konsequenz, das Begriffspaar »restriktive-verall-

gemeinerte Handlungsfähigkeit« sei, da in ihm derartige historische Besonder-

heiten unerfaßbar wären, eine »ahistorische« Typologisierung, etc.
Nun ist ja nicht zu leugnen, daß Aussagen über zurückliegendehistorische

Prozesse, etwa auch den Übergang von der Urgesellschaft zur Klassengesell-
schaft, in GdPtatsächlich vorkommen. Solche Aussagen stehen aber im Zusam-

menhang des Versuchs, die historische Besonderheit jener gesellschaftlichen
Entwicklungsstufe berauszuarbeiten, in welcher mit der »gesamtgesellschaft-
lichen Vermitteltheit individueller Existenz« die menschliche Subjektivitärihre

volle Ausprägung erlangt: »Damit sind wir ... an der Stelle im Darstellungs-
zusammenhang angekommen, an welcher der Analysegegenstand explizit ‘sub-

‚Jektwissenschaftlichen’ Charakter annimmt: Indem das menschliche Bewußt-
sein als “Verhalten-zu’ immer ‘erster Person’ ist, erzwingt der Gegenstand hier

eine Behandlung vom Standpunkt der betroffenen Subjekte ...« (GdP, S. 305).

Und in diesem subjektwissenschaftlichen Kontext wird sodann die Vermitt-
lungsebene subjektiver Handlungsgründe herausgearbeitet, zu deren begriff-

licher Differenzierung das Begriffspaar »restriktive-verallgemeinerte Hand-

lungsfähigkeit« eingeführt wird. M. ignoriert nun diesen spezifischen Problem-
zusammenhang, indem er das Begriffspaar umstandslos auf solche gesellschaft-

lich-historischen Prozesse rückprojiziert, in welchen unserer Konzeption nach
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mangels Ausdifferenzierung der Vermittlungsebene subjektiver Handlungs-
begründungen das Konzept»restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit«

überhaupt noch keinen Gegenstand hat. Daraus ergibt sich dann zwangsläufig,
daß M. die Spezifika des Begriffspaars verloren gehen müssen, sodaß etwa die
Alternative restriktiver oder verallgemeinerter Handlungsbegründungen ein-

fach in einen realen Konflikt zwischen »Herrschenden« und »Beherrschten« um-
gefälscht wird; und darausversteht sich weiterhin, daß bei dem Versuch, real-

historische Bewegungenals Schauplatz oder Ergebnis des Gegeneinander»re-
striktiver« und »verallgemeinerter Handlungsfähigkeit« zu erklären, eben jener
Unsinn resultieren muß, den M. dann aus meinem Konzept herausanalysiert zu
haben meint.

Dies heißt aber nun keineswegs, daß das Bepriffspaar »restriktive-verallge-

meinerte Handlungsfähigkeit« historisch unbestimmt oder gar »a-historisch«
sei. Die Thematisierung des gesellschaftlich-historischen Zusammenhangs be-

deutet in diesem Kontext nur nicht die »äußerliche« Anwendungaufverschiede-
ne historische Epochen, sondern die Berücksichtigung jener konkıet-histori-
schen Lebensbedingungen als lage- und positionsspezifische An- und Aus-

schnitte der gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen, die als »Prämissen« in die

vielfältigen, widersprüchlichen Erscheinungsformen »je meiner« Handlungs-
begründungeneingehen(vgl. GdP, etwa S. 352 u. 358). Es handelt sich dabei —

da »ich« mich notwendigerweise stets zu einer bestimmten Zeit an einem be-

stimmten Ort, also jeweils im »Jetzt-und-Hier« befinde — mithin primär um
einen für den subjektwissenschaftlichen Ansatz kennzeichnenden quasi »kon-
temporärgeschichtlichen« Zusammenhang. Daraus versteht sich, daß ich das

Konzept »restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit« als Hintergrund-

thematik »je meiner« komplex-widersprüchlichen Handlungsbegründungen —
wenn es auch im Ansatz allgemein aus dem Verhältnis zwischen unmittelbarer

Lebenswelt und gesamigesellschaftlichen Strukturen expliziert ist — insbeson-

dere mit Bezug auf das Widerspruchs- und Bedrohungspotential jener bürger-
lichen Lebensverhältnisse näher bestimmt habe, die insofern »unsere« Verhält-

nisse darstellen, als sowohlich persönlich wie vermutlich der Großteil meiner

Leser sich von ihrem Standpunkt/ihrer Perspektive aus darin befinden. Dies

schließt aber nicht aus, daß »je ich« mich auch unter anderen »zeitgenössischen«
gesellschaftlichen Verhältnissen mit dem »Angebot« unserer subjektwissen-
schaftlichen Begrifflichkeit konfrontiert schen kann und von da aus versuchen
mag, sinngemäß davon Gebrauch zu machen. Ich habe dies (in GdP, S. 382) im

Hinblick auf die Situation des Subjekts im realen Sozialismus zu exemplifizie-

ren versucht und dabei als historisch bestimmte Ausprägungsformen »restrik-
tiver Handlungsfähigkeit« sealitätsausklammernde und damit selbstschädigende
Formen des »individuellen Opportunismus« in Erwägung gezogen. Allerdings ist
einzuräumen, daß wir bisher solche kontemporärgeschichtlichen Differenzierun-

gen im Hinblick auf deren Konsequenzen für die jeweils nähere Bestimmung
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unserer subjektwissenschaftlichen Grundbegrifflichkeit nicht systernatisch
diskutiert haben. Sofern dies nachgeholt werdensollte, muß dabei auch der Um-

stand genaueranalysiert werden, daß es nicht nur »jetzt und hier« unterschied-

liche gesellschaftliche Bestimmungen »je meiner« Bedeutungs- und Begrün-
dungsstrukturen gibt, sondern däß auch die »Gegenwart« meiner subjektiven
Befindlichkeit sich mit den gesellschaftlichen Strukturen, in welche sie einbe-

schlossenist, historisch verändert, sodaß die darauf bezogene subjektwissen-

schaftliche Begrifflichkeit hinsichtlich peripherer oderzentralerer Bestimmun-
gen historisch »veralten« kann. Die Dringlichkeit solcher begriffsgeschichtlicher
Analysen im Kontext der »Psychohistorie« ist heute angesichts einschlägiger Im-

plikationen der Umbrüchein den bzw. der sozialistischen Länder(n) besonders
evident. Dies läßt sich z.B. nachdrücklich an meinen erwähnten damaligen Be-

merkungen zum »individuellen Opportunismus« unter sozialistischen Verhält-
nissen veranschaulichen: Obwohl mir der dort entfaltete inhaltliche Argumenta-
tionsgang heute als immer noch triftig erscheint, imponiert dennochdie Art der
dabei gebrauchten Formulierungenaus der Sicht der »Nachwende-Zeit« in viel-
fältiger Hinsicht als schief und überholt,

Wenn auch subjektwissenschaftliche Begriffe wie »restriktive-verallgemei-

nerte Handlungsfähigkeit« primär zur Aufschlüsselung »je meiner« Befindlich-

keit und Lebenspraxis konzipiert sind, so ist es dennoch möglich (und for-
schungsstrategisch häufig unvermeidlich), sie auch in einem weiteren Sinne zu
verstehen und auf einen weiteren Kreis von Phänomenen zu beziehen. Dabei
darf aber auf keinen Fall das Kriterium für die sinnvolle Anwendung dieser Be-
grifflichkeit: der Bezug auf Strukturen von Handlungsbegründungen vom Sub-

jektstandpunkt, außer acht gelassen werden. Materialien, die, obwohl »je mei-

nen« Erfahrungsraum überschreitend, dieses Kriterium dennoch erfüllen

mögen, sind bevorzugt Texte — Protokolle, literarische Erzeugnisse, o.ä. — aus

denensich derartige Begründungsstrukturen samt dem Subjektstandpunkt, von
dem aus die jeweiligen Handlungen begründet sind, explizieren bzw.-rekon-

struieren lassen. Beispiele für derartige begründungstheoretische Sekündär-
analysen sind etwa Ute Osterkamps Analyse der Autobiographien von Rudolf

Höß, zeitweise Kommandant von Auschwitz, Melitta Maschmann, Arbeits-

dienstführerin, und Cornelia Keller, BDM-Führerin (Osterkamp 1982), aber
auch die Analyse aus der unmittelbaren Nachkriegszeit stammenderliterari-
scher Bewertungen der Rechtfertigungsliteratur »innerer Emigranten« während
der Zeit des Nationalsozialismus von Helmut Peitsch (1983, 1990, vgl. dazu
Osterkamp 1988). In diesem Kontext könnenaber auchliterarische Lebensäuße-
rungen aus weit zurückliegenden historischen Epochen zum Analysegegenstand
gemacht werden. So scheint mir dasfaszinierende Buch von Peter Czerwinski

(1989), in welchem die Denkformen über Individualität/Subjektivität in den

höfischen Epen um die Wende vom D. zum 13. Jahrhundert expliziert werden,
ein ergiebiges Material zur Analyse der historischen Bestimmtheit subjektiver
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Begründungs- und Rechtfertigungsfiguren bereitzustellen, Im Ganzen gesehen,
sind die Übergänge zwischen begründungstheoretischen Primär- und Sekundär-
analysen in meiner Sicht ohnehin mehr oder weniger fließend — wobei die
damit verbundenen methodischen Fragen hier nicht diskutiert werdensollen.

Während die bisher behandelten Aspekte von M.s Kritik für mich minde-
siens soweit nachvollziehbar waren, daß ich aus ihrer Diskussion verallgemei-
nerbare und (wie ich hoffe) nützliche Hinweise zum präziseren Verständnis des

Begriffspaars »restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit« gewinnen
konnte, wollte mir dies für weitere, besonders gegen Ende des M.schen Textes

vorgebrachte Kritikaspekte nicht mehr gelingen: Hier läßt M., wie mir scheint,

in dem Bestreben, seiner bisherigen Kritik immer »noch eins draufzusetzen«,

seinen Argumentationsgang aus dem Ruder laufen. So hat er etwa bei der ver-
suchten Begründung seiner Behauptung, in »restriktiver Handlungsfähigkeit«

regrediere das Individuum meiner Meinung nach auf eine Frühphaseder natur-

geschichtlichen Entwicklung und werde so zum restlos »bedingten« Menschen

(S.31), verschiedene Betrachtungsebenen so gründlich durcheinandergebracht,
daß von der Konzeption der restriktiven und verallgemeinerten Handlungsalter-
native als unter verschiedenen Prämissen gleichermaßen subjektiv begründet

(vgl. etwa GdP, S.3/1) nun wirklich nichts mehr übrigbleibt. Seine darauf auf-

bauende These, in dem Begriffspaar stecke die »Annahme eines urbösen
(Gegen)triebes«, der »unerklärte und unerklärbare Zwiespalt zwischen dem
schlechthin Guten und dem schlechthin Bösen im Menschen« ($.33), ist denn
auch in ihrer Abenteuerlichkeit so eindrucksvoll, daß M. wohl selbst etwas

davor zurückschreckt, indem er seinem Text die relativierend-beschwichtigende

Bemerkung voranstellt, er klammere ja im folgenden »spezifisch psycholo-

gische(r) Fragestellungen« aus — und dies mit Bezug auf seine Kritik eines
psychologischen Grundkonzeptes — und dabei einräumt: »Meine Kritik über-

spitzt bewußt ...« ($.20).

Nachdem ich vorstehend unter verschiedenen Aspekten aufzeigen wollte, in

welchen Zusammenhängen das Begriffspaar »restriktive-verallgemeinerte Hand-

lungsfähigkeit« mißbräuchlich verwendet wird, möchte ich dies abschließend

noch kurz »von der anderen Seite« her verdeutlichen, indem ich exemplarisch
bestimmte Funktionen heraushebe, die dem Begriffspaar nun tatsächlich und
sinnvollerweise für den subjektwissenschaftlichen Forschungsprozess zukom-

men können: Es bildet die kategoriale Grundlage für die theoretische Konzep-
tualisierung typischer Denk- und Praxisfiguren, mit welchen unter bestimmten

gesellschaftlich-institutionellen Bedingungen Lebensproblematiken unter dem

Druck unmittelbarer Bedrohung oder Bedürftigkeit in einer Weise zu bewältigen
versucht werden, durch welche die Widersprüche und Dilemmata, die man

überwinden will, unbewußt selbst verstärkt und perpetuiert werden. Mit der

Aufschlüsselung der Problematiken auf derartige in ihnen liegenden »Typen«
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von defensiven Begründungsmustern (nicht: von Menschen) sollen gleichzeitig
gemeinsam mit den Betroffenen jene Veränderungen der eigenen Denkweise

und Lebenspraxis reflektier- und umsetzbar werden, durch welche die unbe-
wußte Selbstschädigung auf einem höheren Niveau verallgemeinerter Hand-

lungsbegründungen aufhebbarist. Derartige Theoretisierungen des Begriffs-

paars »restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit« sind bisher schon in
vielfältigen kritisch-psychologischen Forschungszusammenhängen erarbeitet

worden,
— So hat z.B. Kurt Bader (1984) die Problematik bestimmter Widersprüchein

der Berufssituation von Sozialarbeitern analysiert, die typischen Abwehr-
formen der »Methodisierung«, »Pädagogisierung« und »Therapeutisierung«
als Aspekte beruflicher »Individualisierungstendenzen« aufgewiesen und
dabei gezeigt, wie durch solche restriktiven Bewältigungsversuche die Be-
rufssituation erst eigentlich unbewältigbar wird.

— In unserem mehrjährigen Projekt »Subjektentwicklung in der frühen Kind-

heit« (vgl. Markard 1985) sind unterschiedliche defensive Begründungs-

muster bei der versuchten Bewältigung von Erziehungsproblematiken expli-
ziert worden, so das Konzept der »Gleichheitsregulation«: Im Banne dieser
Abwehrfigur bemühen sich Erwachsene, Konflikte von Kindern mit ihnen
und untereinander durch extreme »Gerechtigkeit« im Sinne der Gleichbe-

handlung aller Beteiligten zu lösen, womit sie aber durch dieses »Konflikt-
management« die wirklichen Bedürfnisse der Kinder mißachten, sie sich zu
Gegnern machen und damit die Problematiken, statt sie zu überwinden, per-
petuieren und verstärken.

— Das defensive Begründungsmuster der »Gleichheitsregulation«ließ sich im

übrigen auch in einem ganz anderen Forschungszusammenhang, nämlich

dem (von Ute Osterkamp geleiteten) Projekt »Rassismus und Diskriminie-

rung«, in welchem die subjektiven Konfliktstrukturen in Flüchtlingswohn-

heimen des DRK untersucht werden, herausheben: so in einer typischen
Maxime von Heimleitern, »bei mir wird keiner bevorzugt«, durch welche

mit einem scheinbar praktikablen Konfliktmanagement die Unterschiede
von Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern hinsichtlich der Hilfsbedürftig-

keit unter unseren Verhältnisse weggebügelt und die Not und Verzweiflung
Einzelner sum der Gerechtigkeit willen« ignoriert werden können — und

damit die Konflikte im Heim faktisch auf einer neuen Ebene geschürt

werden.

— Ich selbst arbeite seit einigen Jahren an der Entwicklung einer subjekt-
wissenschaftlichen Lerntheorie, die menschliche Lernhandlungen als For-
men und Stufen versuchter Überwindung »subjektiver Lernproblematiken«

konzeptualisiert. Dabei werden als wesentliches Implikat von Lernbehinde-
rungen verschiedene Erscheinungsformen »widerständigen Lernens« her-

ausgehoben, d.h. Lernen mit solchen »defensiven« Begrändungsmustern,
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durch welche die Lernhandlungen unter unmittelbarem Bedürfnisdruck in
einer Weise »ökonomisiert«, zersetzt und gebrochensind, die den Interessen

der Betroffenen an lernender Verfügungserweiterung und damit Erhöhung

der eigenen Lebensqualität zuwiderläuft, etc. (vgl. dazu als vorläufige Mit-
teilung Holzkamp 1987).

Mit diesen Hinweisen auf theoretische Umsetzungen des kategorialen Begrifis-

paars »restriktive-verallgemeinerte Handlungsfähigkeit« in konkreten For-
schungsprojekten sollte abschließend auch der angezielte eigentliche Verwen-
dungszusammenhang subjektwissenschaftlicher Begrifflichkeit akzentuiert
werden: Nicht gesellschaftstheoretisches und, politisches Raisonnement als

Selbstzweck, sondern Hilfe bei der Erfassung »je meiner« Selbstbehinderungen

und deren Uberwindbarkeit, damit Förderung subjektiver Verfügungsmöglich-

keiten/Lebensqualität unter »unseren« gesellschaftlichen Lebensverhältnissen.
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